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Sitzungen des Rates der Stadt Solingen,  seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 

08.12.2016, 14:30 Uhr
Beteiligungsausschuss (Fortsetzung)
Theater und Konzerthaus – Theaterlounge

Tagesordnung - nichtöffentlich -
1. Befangenheitserklärungen
2. Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH - 

Wirtschaftsplan 2017
3. Wirtschaftsplan 2017 der Bergische Gesellschaft für 

Ressourceneffizienz mbH (BGR)
4.  Maßnahmenvorschläge der Geschäftsführung der BSG 

und der Verwaltung zur Abwendung der drohenden 
Insolvenz

5. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH
 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017
6. Verschiedenes

12.12.2016, 16:00 Uhr
Beirat Untere Landschaftsbehörde
Verwaltungsgebäude Bonner Straße 100 – Nebenraum der 
Kantine

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 13. Sitzung am 03.11.2016
3. Befreiungen durch den Beiratsvorsitzenden
4. Forsteinrichtungsplanung
 - Vortrag -
5. Gesamtgutachten Ittertal
 Gutachten für den Planungsraum Ittertal in der Stadt 

Solingen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
aspekten und ökologischen Gesichtspunkten - 
 Endfassung des Gesamtgutachtens mit Ergänzungen 
aus dem Beteiligungsprozess

6. Antrag zur Fällung von zwei Bäumen im Zuge der 
Erstellung des Minikreisverkehrs Bismarckstraße/ 
Gabelsbergerstraße/Kirberger Straße

7. Korkenzieherbahn, Beleuchtung der Trasse
 Antragsteller: Stadt Solingen

8. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 13. Sitzung am 03.11.2016
3. Befreiungen durch den Beiratsvorsitzenden
4. Erstellung einer verkehrsregelnden Ampelanlage
 Gemarkung Gräfrath
5. Bauvorhaben Eick, Errichtung Doppelcarport und 

Gartenhaus
 Gemarkung Dorp
6. Bauvorhaben Schieferweg
 Anbau an Zweifamilienhaus und Errichtung einer 

Doppelgarage
 Gemarkung Dorp
7. Waldumbau bei Wippe
 Gemarkung Höhscheid
8. Unten zum Holz, Gehege zum Zwecke der Lama-

Haltung
 Gemarkung Gräfrath
9. Sachstand Strupsmühle
 - Vortrag -
10. Verschiedenes



2

B E K A N N T M A C H U N G

über die Berufung eines Listennachfolgers 
in den Rat der Stadt Solingen

Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und wahl-
rechtlicher Vorschriften vom 14.06.2016 (GV. NRW. S 442) 
gebe ich bekannt:

Das Mitglied des Rates der Stadt Solingen Frau Gabriele 
Gärtner – gewählt über die Liste des Personenwahlbünd-
nisses SOLINGEN AKTIV – hat am 15.11.2016 gegenüber 
dem Beauftragten des Wahlleiters erklärt, auf ihr Mandat 
im Rat der Stadt Solingen mit Wirkung vom 18.11.2016 zu 
verzichten. 

Die nächstfolgenden Bewerber aus der Reserveliste des 
Personenwahlbündnisses SOLINGEN AKTIV, Herr Michael 
Blank, Herr Evangelos Chondros und Frau Regine Weiß ha-
ben mit Erklärungen vom 16.11. und 18.11.2016 auf ihre 
Anwartschaft, in den Rat gewählt zu werden, verzichtet. 

Als nächstfolgender, bisher noch nicht berücksichtigter Be-
werber aus der Reserveliste des Personenwahlbündnisses 
SOLINGEN AKTIV ist  

Herr Jörn Herbert Potthoff
wohnhaft: Germanenstraße 18 in 42653 Solingen

von mir als gewählt festgestellt worden. 

Nach § 62 der Kommunalwahlordnung hat Herr Potthoff 
die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Solingen mit Wirkung 
vom 22.11.2016 erworben.

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats – vom 
Tage der Bekanntmachung an gerechnet – Einspruch er-
hoben werden. Der Einspruch ist beim Wahlleiter, Verwal-
tungsgebäude Gasstraße 22, 42657 Solingen schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Solingen, 28.11.2016

Der Wahlleiter

Hartmut Hoferichter
Stadtdirektor


